Zielsetzungen der Beschäftigungs- und Arbeitszeitpolitik



- Senkung der Lohn- und Lohnnebenkosten



- Externalisierung des Beschäftigungsrisikos



- Verlagerung des Risikos von Auftragsschwankungen

Flexibilisierungskonzept der Arbeitgeber

· systematische Personalplanung

· systematische Zeitwirtschaft

Kernelemente des Konzepts

· Personalpolitik der unteren Linie

· Flexibilisierung der Beschäftigung

· Flexibilisierung der Arbeitszeit

Risikoverteilung von Arbeitsausfällen/-schwankungen

- § 615 Satz 1 BGB (Annahmeverzug)

- Das Risiko von Auftragsschwankungen trägt ausschließlich 

  der Arbeitgeber

- Der Vergütungsanspruch des AN besteht ohne zur (Nach-)Arbeit 

  verpflichtet zu sein

- § 615 Satz 3 BGB (neu; Betriebsrisiko)

- Das Risiko von Arbeitsmangel liegt beim Arbeitgeber

- Verstärkung des Beschäftigungsrisikos

Möglichkeiten zur Begrenzung des Beschäftigungsrisikos

- Beschäftigungspolitische Flexibilisierungsinstrumente

- Kurzarbeit

- Beschäftigungssicherungstarifverträge

- AZ-Flexibilisierung

Kosten des Unternehmens bei Einsatz von Flexibilisierungsinstrumenten

1. Gesetz: 

Volle Lohn- und Lohnnebenkosten ohne Arbeit

2. Kurzarbeit:
Remanenzkosten, Kündigungsmöglichkeiten




eingeschränkt u. ä. (Grenzen SGB III/MBR des BR)

3. Beschäftigungssicherungstarifverträge:

    Vollständige Risikoverlagerung auf den AN

    (Kündigungsschutz)

4. Arbeitszeitflexibilisierung:

    (Verlagerung des Beschäftigungsrisikos auf AN)

Abweichungen von der gesetzlichen Risikoverteilung

bedürfen der kollektiven Vereinbarung/Mitbestimmung

1. Tarifverträge

· Kurzarbeit (nur z. T.)

· Verteilung der Arbeitszeit (12/24 Monate)

· Mehrarbeit (meist Zuschläge)

· Bereitschaftsdienst/Arbeitsbereitschaft (zusätzliche Arbeitszeiten)

· Rufbereitschaft (keine Arbeitszeit/Zuschläge nur teilweise)

· Sonn- und Feiertagsarbeit (meist nur Zuschläge, keine AZ-Regelung)

· Schicht-/Nachtarbeit (nur Zuschläge; kein § 6 Abs. 5 ArbZG)

2. Betriebsvereinbarungen

· Regelungssperre des § 87 Abs. 1 BetrVG kaum wirksam

· Geringe tarifliche Regelungsdichte bei Flexi- AZ

· Für finanzielle Kompensation greift Regelungssperre § 77 Abs. 3 BetrVG

3. Individualabreden

· GLAZ

· Kapovaz

· Rufbereitschaft/Bereitschaftsdienste

Zielsetzungen bei Arbeitszeitkonten

· individuelle Vertragsabsprachen (meist mit Vorgesetzten)

· Aushebelung der kollektiven Mitbestimmung des BR

· Ausweitung der Betriebszeiten (zuschlagsfrei)

· jederzeitige Verfügbarkeit des AN (168 Std./Wo)

· Kappung der Zuschläge bei belastender AZ

· vollständige Verlagerung des Beschäftigungsrisikos

· freiwillige AZ-Verlängerungen ohne Bezahlung

         (insbesondere bei Vertrauensarbeitszeit)

Regelungskomplexe

1. AZ entsprechend betrieblichen Bedürfnissen

    (Sicherung des Letztentscheidungsrechts des AG)

2. (Mehr-)Jahresarbeitszeit zur Aushebelung § 615 BGB

    (Problem: § 170 Abs. 4 SGB III)

3. Mehrarbeit als Normalarbeitszeit (ohne Zuschläge)

4. Zeitsalden zur Einsparung KA-Kosten

5. Nacharbeitspflicht/Lohnabzug bei Zeitsalden

6. Verfall von Zeitguthaben

7. Freiwillige, ungenehmigte Überarbeit (DB)

8. Eigenkontrolle der AZ/Übertragung der Aufzeichnungspflichten

Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 und 3 u. a. BetrVG

· ersatzweise Spruch der Einigungsstelle

ist Wirksamkeitsvoraussetzung für AZ-Kontenregelungen

Vortrag Jürgen Ulber,  IG Metall Rhein-Main Arbeitskreis 23.04.2003-04-30
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